
Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses

am 06.02.2019

Bürgerantrag vom 10.09.2018

Einrichtung eines 

Verkehrsberuhigten Bereiches



Bürgerantrag 
Marienburger Straße

Inhalt des Bürgerantrages:

Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches in 
einem Teilbereich der Marienburger Straße 76 - 124



vorgebrachte Gründe: 

– spielende Kinder/ Enkelkinder der Anwohner 

– Hauptfußweg Richtung Kita „Rappelkiste“ und 
Bolzplatz

– vermeintlich hohe Geschwindigkeiten

– durch parkende Fahrzeuge erschwerte 
Sichtverhältnisse

Bürgerantrag 
Marienburger Straße
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IST-Situation

Beschreibung der Örtlichkeit:

– von der Marienburger Straße abgehende 
Zufahrtsstraße (Sackgasse)

– im Bereich des Wendehammers 11 eingezeichnete 
Parkflächen

– ebenfalls Zufahrten zu privaten Stellplätzen bzw. 
Garagenhof



Prüfung des Bürgerantrages

– Ortstermin mit Polizei Bonn am 30.10.2018.

– Bereich ist in die vorhandene Tempo 30 – Zone 
integriert, somit bereits temporeduziert

– Überhöhte Geschwindigkeiten konnten während 
des Ortstermin nicht festgestellt werden und sind 
aufgrund der kurzen Distanz des Bereiches nicht 
zu erwarten



Prüfung des Bürgerantrages

– erschwerte Sichtverhältnisse konnten ebenfalls 
nicht festgestellt werden

– Unfalllage laut Polizei Bonn unauffällig bzw. nicht 
vorhanden.

– es wurde festgestellt, dass die Örtlichkeit nicht die 
Voraussetzung eines verkehrsberuhigten Bereich 
erfüllt. 



Rechtliche Bewertung

Gemäß VwV-StVO zu § 42 (Verkehrszeichen 325.1 
und 325.2 verkehrsberuhigter Bereich)  

- Bereich muss durch besondere Gestaltung den 
Eindruck vermitteln, dass Aufenthaltsfunktion 
überwiegt

- Bereich muss aus einer einheitlichen, für den 
gemischten Verkehr bestimmten, Fläche 
bestehen

- Fahrzeugverkehr hat untergeordnete Bedeutung



Entscheidung der 
Straßenverkehrsbehörde

Aufgrund

– der nicht erkennbaren Aufenthaltsfunktion, 

– der nicht erkennbaren untergeordnete Bedeutung 
des Fahrzeugverkehrs (Zufahrt zu öffentlichen und 

privaten Parkplätzen)

– der unauffälligen bzw. nicht vorhandenen 
Unfallsituation, 

kommt die Verwaltung in Abstimmung mit der  
Polizei Bonn zu folgendem Ergebnis…



Entscheidung der 
Straßenverkehrsbehörde

… die Anordnung eines verkehrsberuhigten 
Bereiches im genannten Teilabschnitt der 
Marienburger Straße ist aufgrund der dortigen 
Gegebenheiten nicht mit der diesbezüglichen 
Maßgabe der StVO vereinbar.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


